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1 Einleitung

1.1 Anlass

Die Gemeinde Mietingen plant am nordwestlichen Ortsrand die Erweiterung der bestehenden
Gewerbeflache durch die Aufstellung des Bebauungsplans ,GE Kapellenacker 3“. Betroffen
ist eine Flache von 1,6 ha auf dem Flurstlick 284/1. Die Flache wird derzeit landwirtschaftlich
als Ackerflache genutzt.

1.2 Rechtliche Grundlagen

Fur Bauleitplanverfahren, die nach dem 20. Juli 2004 férmlich eingeleitet worden sind, ist im
Rahmen der Umweltprufung fur alle Plane ein Umweltbericht zu erstellen (Art. 5 und Anlage 1
der europaischen SUP-Richtlinie sowie § 2 Abs. 4, § 2a, Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a
BauGB). Zweck des Berichts ist die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Belange des
Umweltschutzes (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) und der erheblichen Umweltauswirkungen (§ 1a, §
2 Abs. 4 und Anlage zu den §§ 2 und 2a BauGB).

1.3 Methode und Ablauf der Umweltpriifung

Der Umweltbericht ist ein gesonderter, unselbstandiger Teil der Begrindung zum Bauleitplan
(§ 2a BauGB), dessen wesentliche Inhaltspunkte vorgegeben sind (Anlage zu § 2 Abs. 4 und
§ 2a BauGB und Anhang 1 der SUP-Richtlinie).

Der Ablauf der Umweltprifung ist geregelt und wurde, wie untenstehend beschrieben, durch-
gefluhrt:

o Bestandsaufnahme durch Auswertung und Zusammenfassung vorhandenen Daten-
materials und zusatzliche Gelandebegehungen

e Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Belange des Umweltschutzes

o Eingriffsvermeidung, -verringerung und —ausgleich durch festzusetzende Mal3nahmen

Nachfolgend sollen daher der Bestand und die Empfindlichkeit der einzelnen Schutzguter auf-
gezeigt werden, um die Erheblichkeit des Eingriffes festzustellen. In Absprache mit der zustan-
digen unteren Naturschutzbehorde wird zudem ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag fir das
Baugebiet erarbeitet.

2 Vorhabensbeschreibung

2.1 Ré&umliche Einordnung des Vorhabens

Die Vorhabenflache befindet sich am norddstlichen Ortsrand der Gemeinde Mietingen. Entlang
der sudlichen Grenze verlauft die Messerschmittstral3e, die das Plangebiet vom bereits vor-
handenen Gewerbegebiet abgrenzt. Im Osten grenzt die Planflache an die L265 (,Laupheimer
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StralRe®) und im Norden an eine weitere Ackerflache (FlIst. 286). Im Westen der Vorhabensfla-
che verlauft ein landwirtschaftlich genutzter Schotterweg, der die Flache in diese Richtung
begrenzt. Westlich auf der anderen Seite des Schotterweges befinden sich weitere Ackerfla-
chen.

Abbildung 1: Luftbild vom Plangebiet; Umgriff rot gestrichelt
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2.2 Abgrenzung des Untersuchungsraumes

Der herangezogene Untersuchungsraum im Rahmen des Umweltberichtes begrenzt sich auf
Grund der Ausstattung des Naturraumes auf das Vorhabensgebiet selbst und die umliegenden
Gewanne. Mogliche indirekte Auswirkungen auf das Umfeld werden im Rahmen der Be-
standsanalyse berlcksichtigt.

3 Ubergeordnete Planungen und Ziele

3.1 Landesentwicklungsplan

Die Gemeinde Mietingen ist laut Landesentwicklungsplan flir Baden-Wirttemberg' dem ,Land-
licher Raum im engeren Sinne“ zugeordnet. Nachfolgend sind auszugsweise die allgemeinen
Grundsétze (G) fur den Landlichen Raum (Kap. 2.4 im Landesentwicklungsplan), sowie flr
Wirtschaftsentwicklung und Standortbedingungen (Kap. 3.3 im Landesentwicklungsplan) an-
gegeben.

[ A
g . Verdichiungsriurme
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k! "'\.:: 1":1": 1":1": 1\"3 Randzomnen um die
:R ::"' - Verdichiungsraume
] .. -
Lindlicher Rawm;

Verdichtungsbereiche
|:| inn Landlichen Raum

Lamdlicher Rausm
im engeren Sinmne

Abbildung 2: Ausschnitt aus Karte zu den Raumkategorien

' Wirtschaftsministerium Baden-Wirttemberg Hrsg.) (2002): Landesentwicklungsplan 2002 Baden-
Wirttemberg
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2. Raumstruktur
2.4 Léndlicher Raum
(Léndlicher Raum im engeren Sinne)

2.4.3 G Der Léndliche Raum im engeren Sinne ist so zu entwickeln, dass glinstige Wohn-
standortbedingungen Ressourcen schonend genutzt, ausreichende und attraktive Ar-
beitsplatz-, Bildungs- und Versorgungsangebote in angemessener Ndhe zum Woh-
nort bereitgehalten, der agrar- und wirtschaftsstrukturelle Wandel sozial vertraglich
bewiéltigt und groB3flachige, funktionsfdhige Freirdume gesichert werden.

2.4.3.1 G Die durch hohe Erholungs-, Freizeit- und Umweltqualitét vielerorts gegebenen giins-
tigen Wohnstandortbedingungen sind zu sichern, fiir die weitere Siedlungsentwick-
lung Fldchen sparend, orts- und landschaftsgerecht zu nutzen und im Standortwett-
bewerb als Vorteil gezielt einzusetzen.

2.4.3.2 G Die Standortvoraussetzungen zur Erhaltung und Erweiterung des Arbeitsplatzange-
bot sind durch die Bereitstellung ausreichender Gewerbefldchen, die Sicherung an-
gemessener Verkehrsanbindungen, eine flichendeckende ErschlieBung mit leitungs-
gebundenen Energien und neuen Informations- und Kommunikationstechnologien
und durch eine Starkung der Technologiebasis zu verbessern.

2.4.3.3 G Glinstige Voraussetzungen flir die Erholung und den Tourismus sollen genutzt und
daftir erforderliche Infrastrukturangebote bereitgestellt werden.

2.4.3.4 G Auf eine wohnortnahe Grundversorgung mit Waren und Dienstleistungen des tégli-
chen und héufig wiederkehrenden Bedarfs ist hinzuwirken.

2.4.3.5 Z Die Land- und die Forstwirtschaft sollen als leistungsféhige Wirtschaftszweige so
fortentwickelt werden, dass sie fiir den Wettbewerb gestérkt werden und ihre Funkti-
onen fur die Erndhrungs- und Rohstoffsicherung sowie ihre naturschutzrelevanten
und landschaftspflegerischen Aufgaben auf Dauer erfiillen kbnnen.

2.4.3.6 Z Zum Schutz der 6kologischen Ressourcen, flir Zwecke der Erholung und fiir land-
und forstwirtschaftliche Nutzungen sind ausreichend Freirdume zu sichern.

2.4.3.7 G GroBflachige Freirdume sollen als Grundlage flir eine leistungsfahige und ihre Funk-
tionen erfiillende Land- und Forstwirtschaft erhalten werden; Flachen mit land- oder
forstwirtschaftlich gut geeigneten Bbéden sind zu sichern.

2.4.3.8 G Okologisch bedeutsame Teile von Freirdumen sind vor Beeintréchtigungen zu schiit-
zen und in bkologisch wirksamen, groBrdumig lbergreifenden Zusammenhédngen zu
sichern.

2.4.3.9 G Teile von Freirdumen, die fiir Naherholung, Freizeit und Tourismus besonders ge-
eignet sind, sollen in ihrer landschaftlichen Attraktivitdt bewahrt und im Freizeit- und
Erholungswert verbessert werden.
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3.2 Regionalplan

Im derzeit gultigen Regionalplan? liegt Mietingen auf der Uberregionalen Entwicklungsachse
des Regionalplan Donau-lller und wird dort keinem Zentrum zugeordnet (s. Abb. 3)
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Abbildung 3: Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Regionalplans Donau-lller, Plangebiet
rot umrandet

? Regionalverband Donau-lller (2024): Regionalplan Fortschreibung
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RAUMNUTZUNGSKARTE

B | Sicherung der natiirlichen Lebensgrundlagen
B 1 1 Naturschutz und Landschaftspflege

% Gebiet flr Naturschutz und Landschaftspflege (VRG) - PSB 11 Z(5)
///// Gebiet fir Maturschutz und Landschaftspflege (WVBG) - PSBI1 G (7}
B | 2 Land- und Forstwirtschaft

Gebiet fir Landwirtschaft (VBG) - PSB 2.1 G(3)
B | 4 Wasservorkommen
E Gebiet zur Sicherung von Wasservorkommen (VRG) - PSB14 Z(5)
\\N Gebiet zur Sicherung van Wasservarkammen (VBG) - PSB 14 G (7)

B 1 5 Vorbeugender Hochwasserschutz

Gebiet fir den vorbeugenden Hochwasserschutz (VRG) - PSBI5Z (3)
Gebiet fir den vorbeugenden Hochwasserschutz (VBG) - PSBI5G{4)
B | 6 Erholung

Gebiet fir Erholung (VRG) - PSBI6Z(3)

Gebiet fir Erholung (VBG) - PSB16G(5)

B Il Regionale Freiraumstruktur
B Il 1 Regionale Griinzlige

iy Regionaler Grinzug (VRG) - PSBII'T Z (4)
B Il 2 Grunzasuren
AVA Granzasur (VRG) - PSBIIZ2Z (1)

B IV Wirtschaft

B IV 1 Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen
Schwerpunkt far Industrie, Gewerbe
und Dienstleistungseinrichtungen (VRG) - PSBIV 1 Z(1)
B IV 2 Einzelhandel

% Standort fiir Einkaufszentren, groBflachige Einzelhandels-
betriebe und sonstige grofBflachige Handelsbetriebe - PS B IV 2 Z (5)

B IV 3 Gewinnung und Sicherung von Bodenschatzen

2L Gebiet fiir den Abbau von Rohstoffen IVRG) - PSBIV3ZI(3)
Gebiet fir den Abbau von Rohstoffen (WVBG) - PSB IV 3 G (6)
Gebiet zur Sicherung von Rohstoffen (VRG) - PSBIV 3 Z(3)

Gebiet zur Sicherung von Rohstoffen (VBG) - PSBIV 3 G (B)

Abbildung 4: Legende zu Abbildung 3

AulRerdem soll die Siedlungsentwicklung folgende Punkte enthalten (Auszug):
B Il Siedlungswesen
B Il 1 Allgemeine Siedlungsentwicklung

G (1) Die gewachsene dezentrale Siedlungsstruktur in der Region Donau-lller soll erhalten und
unter Ricksichtnahme auf die natlrlichen Lebensgrundlagen entsprechend den Bediirfnissen
der Bevolkerung und der Wirtschaft weiterentwickelt werden. Dabei sollen die innerhalb der
Region unterschiedlichen, landschaftsspezifischen Siedlungsformen erhalten werden.

G (2) Eine Siedlungstatigkeit, die Uber die organische Entwicklung einer Gemeinde hinaus-
geht, soll insbesondere zur Starkung der Zentralen Orte, der Siedlungsbereiche und der Ent-
wicklungs-achsen beitragen.
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G (3) Die weitere Siedlungstatigkeit soll sowohl im Wohnsiedlungsbereich als auch im gewerb-
lichen Siedlungsbereich zur Starkung des landlichen, insbesondere strukturschwachen Rau-
mes der Region Donau-lller beitragen. Die Eigenstandigkeit des landlichen Raumes soll erhal-
ten und ausgebaut werden.

Z (4) Eine Zersiedelung der Landschaft soll verhindert werden, indem besonders exponierte
und weithin einsehbare Landschaftsteile wie landschaftsbestimmende Hoéhenricken, Kuppen
und die Hanglagen der die Landschaft der Region pragenden Flusstaler grundsatzlich von
einer Bebauung freigehalten werden.

G (5) Bei der Planung neuer Wohn- und Gewerbegebiete soll unter Berlicksichtigung der orts-
spezifischen Gegebenheiten auf eine flachensparende Bauweise geachtet werden.

Z (6) Bei der Siedlungsentwicklung sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung
mdglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulassig, wenn Potenziale der Innenentwick-
lung nicht zur Verfigung stehen.

G (7) In baulich stark verdichteten Stadten und Gemeinden sollen bei der Neuausweisung von
Baugebieten sowie bei Nachverdichtungen innerstadtische Grinstrukturen geschaffen oder
er-halten werden, die fur den Siedlungsbereich bedeutsame klimatische, soziale oder 6kologi-
sche Funktionen erfullen.

Z (8) Zur klaren Trennung zwischen bebauten und unbebauten Flachen sind die fir das Land-
schaftsbild bedeutsamen Ortsrander und neuen Baugebiete durch Geholzpflanzungen in die
Landschaft einzubinden.

3.3 Flachennutzungsplan

Der Flachennutzungsplan® weist das Vorhabensgebiet als geplante gewerbliche Bauflache
aus (s. Abbildung 5). Damit entspricht die Planung dem Flachennutzungsplan.

* Thomas Becsei in Zusammenarbeit mit dem Baudezernat Laupheim und den Gemeindeverwaltungen
Achstetten, Burgrieden, Mietingen (1995): Landschaftsplan Verwaltungsgemeinschaft Laupheim, 3. An-
derung (2006)

10
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Abbildung 5: Ausschnitt aus Flachennutzungsplan

Bestand Planung

n Wahnbauflibchen
Gamischie Baufichen
- (0 |

Gawarblicha Baufichen

Flikchen
O Varsorgungsaniagen

Abbildung 6: Legende zu Abbildung 5
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3.4 Schutzgebiete *

Im Folgenden werden die Schutzgebiete im Bereich der Vorhabenflache und dessen Umfeld

aufgefuhrts.

FFH-Gebiete (entspr. Richtlinie 92/43/EWG) und Vogelschutzgebiete (entspr. Richtlinie

79/409/EWG)

- im Untersuchungsgebiet keine vorhanden.

FFH-Mahwiesen

- im Untersuchungsgebiet keine vorhanden.

Naturschutzgebiete

- im Untersuchungsgebiet keine vorhanden.

Landschaftsschutzgebiete

- im Untersuchungsgebiet keine vorhanden.

Besonders geschutzte Biotope nach § 33 NatSchG BW und § 30 BNatSchG

- im Untersuchungsgebiet keine vorhanden.

Naturdenkmaler (§ 31 NatSchG BW und § 28 BNatSchG)

-im Untersuchungsgebiet keine vorhanden.

Bannwald oder Schutzwald (nach §§ 30 und 31 LWaldG)

- im Untersuchungsgebiet keine vorhanden

* Daten- und Kartendienst der LUBW (2026)
5 Daten- und Kartendienst der LUBW (2026)

12
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3.5 Biotopverbund und Generalwildwegeplan

Im Bereich des Vorhabengebiets befinden sich keine Kernflachen, Kernrdume oder Such-
raume des Biotopverbunds¢. Durch das Vorhabengebiet laufen ebenfalls keine Achsen aus
dem Generalwildwegeplan’.

4 Bestandsbeschreibung

4.1 Naturraum

Das Plangebiet liegt in der naturraumlichen Einheit Hlgelland der unteren Rif} in der Grof3-
landschaft Donau-lller-Lech-Platte 8. Hierbei handelt es sich um Hugelland mit vielen flachen
Muldentalern, die nach Norden zur Donauniederung oder nach Osten zur Rif3 laufen?.

4.2 Geologie und Boden

Bei der, im Untersuchungsgebiet vorkommenden Bodenart, handelt es sich zu grof3en Teilen
um Parabraunerde aus Losslehm (s. Abbildung 8).1

Diese besitzt eine hohe Funktion als Ausgleichskoérper im Wasserkreislauf und eine hohe bis
sehr hohe Bedeutung als Filter- und Puffer fur Schadstoffe. Als Standort fur naturnahe Vege-
tation weist die Parabraunerde aus Losslehm keine hohe oder sehr hohe Bewertung auf.

Zudem befindet sich auf der Vorhabensflache auch Auengley und Brauner Auenboden-Au-
engley aus schluffreichem Auenlehm. Dieser besitzt eine mittlere bis hohe Funktion als Aus-
gleichskoérper im Wasserkreislauf und eine mittlere bis hohe Bedeutung als Filter- und Puffer
fur Schadstoffe. Als Standort fur naturnahe Vegetation weist der Auengley keine hohe oder
sehr hohe Bewertung auf.

Auch befindet sich am dstlichen Rand der Flache Kolluvium aus Abschwemmmassen Uber
FlieRerde. Dieser besitzt eine mittlere bis hohe Funktion als Ausgleichskdrper im Wasserkreis-
lauf und eine mittlere bis hohe Bedeutung als Filter- und Puffer flr Schadstoffe. Als Standort
fur naturnahe Vegetation weist Kolluvium eine mittlere bis hohe Bewertung auf.

"Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Wirttemberg (FVA BW): Generalwildwegeplan
8 LUBW (2026): Daten- und Kartendienst online

9 Bundesamt flir Naturschutz: Landschaftssteckbrief Westliches Flachland der unteren Riss

10 | GRB-Kartenviewer (2026): BK 50: Bodenkundliche Einheiten, zuletzt abgerufen am 20.01.2026
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Abbildung 7: Ubersicht Bodenkundliche Einheit im Untersuchungsgebiet, Planungsgebiet rot
umrandet (rosa = Parabraunerde aus Losslehm, braun = Auengley, blau = Kolluvium)

In der Flurbilanzkarte'" wird die gesamte Vorhabensflache der Vorrangflur zugeordnet (s. Feh-
ler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Hierbei handelt es sich um besonders
landbauwurdige Flachen, welche zwingend der landwirtschaftlichen Nutzung vorzubehalten
sind.

Vorrangflur
Vorbehaltsflur |
Vorsehatsfr
Grenzflur
Untergrenzflur

unbewertet (keine Daten)

Abbildung 9: Flurbilanzkarte 2022

" LEL (2025): Flurbilanz 2022, Landkreis Biberach
14
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4.3 Fliche

Das Untersuchungsgebiet hat eine Gesamtflache von ca. 1,6 ha und liegt laut LUBW in einem
unzerschnittenen Raum der GroRe 0 - 4 km'2. Die LUBW unterscheidet hierbei in elf GroRen-
kategorien zwischen 0 — 4 km? und > 121 km2 Die Einordnung der Vorhabensflache zeigt,
dass das Vorhabensgebiet in einem zersiedelten bzw. von Stralen zerschnittenen Raum liegt.

4.4 Wasser

Im Vorhabensgebiet selbst befinden sich keine Oberflachengewasser. Lediglich stdéstlich be-
findet sich ein Versickerungsbecken entlang der Leipheimer StralRe. Es handelt sich hier je-
doch nicht um ein naturliches Gewasser. Das Plangebiet liegt nicht im Wasserschutzgebiet.

4.5 Klima

Das Untersuchungsgebiet weist ein kiihles, gemaRigtes Klima auf. Die Jahresmitteltemperatur
liegt bei 9,4°C (Bezugsort Laupheim), die mittlere jahrliche Niederschlagsmenge betragt
durchschnittlich 906 mm/Jahr (Bezugsort Laupheim)®.

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine landwirtschaftlich genutzte Ackerflache, mit un-
mittelbarer Nahe zu Gewerbeflachen im Sidosten. Auf der Flache wird folglich vorrangig Kalt-
luft produziert. Die Frischluftproduktion ist aufgrund fehlenden strukturierten Bewuchses, wie
z. B. Geholze, stark eingeschrankt. Die Vorhabensflache weist keine Neigung auf. Es besteht
somit keine Funktion fur die Durchliftung der anliegenden Gewerbeflachen.

4.6 Potenzielle natiirliche Vegetation

Die potenzielle natlrliche Vegetation ist die Vegetation, die sich ohne Zutun des Menschen
am Standort einstellen wirde. Sie dient der Einordnung der Naturlichkeit der aktuell anzutref-
fenden Raumnutzung. AulRerdem bildet sie die Basis von potenziellen Malinahmen zur Ver-
meidung und Minderung sowie zum Ausgleich.

Die potenziell natlrliche Vegetation im Untersuchungsgebiet besteht aus einem Hainsimsen-
(Tannen-)Buchenwald im Ubergang zu und/oder Wechsel mit Waldmeister-(Tannen-)Buchen-
wald

2 LUBW Daten- und Kartendienste online (2025): Fachplan Landschaftszerschneidung, zuletzt abgeru-
fen am 20.01.2026
3 Deutscher Wetterdienst: Klimadaten 1991-2020

14 LUBW Daten- und Kartendienste online (2026): Fachplan Potentielle natiirliche Vegetation, zuletzt
abgerufen am 20.01.2026
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Tabelle 1: Hainsimsen-Buchenwald im Ubergang zu und/oder Wechsel mit Waldmeister-Buchen-
wald

Baume Straucher

Dt. Name Wissenschaftl. Name Dt. Name Wissenschaftl. Name
Rotbuche Fagus sylvatica Faulbaum Frangula alnus
WeiRktanne Abies alba Schwarzer Holunder Sambucus nigra
Traubeneiche Quercus petraea Brombeere Rubus spec.
Stieleiche Quercus robur Himbeere Rubus idaeus
Hainbuche Carpinus betulus Hasel Corylus avellana
Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus Gemeiner Efeu Hedera helix
Feld-Ahorn Acer campestre Zweigriffeliger Weilkdorn | Crataegus laevigata
Spitz-Ahorn Acer platanoides Gew. Pfaffenhiitchen Euonymus europaea
Gemeine Fichte Picea abies Gew. Seidelbast Daphne mezereum
Waldkiefer Pinus sylvestris Gew. Schneeball Viburnum opulus
Winter-Linde Tilia cordata Rote Heckenkirsche Lonicera xylosteum

Gemeine Esche

Fraxinus excelsior

Roter Holunder

Sambucus racemosa

Berg-Ulme Ulmus glabra
Vogelbeere Sorbus aucuparia
Elsbeere Sorbus torminalis
Mehlbeere Sorbus aria
Schlehe Prunus spinosa

Vogel-Kirsche

Prunus avium

Espe

Populus tremula

4.7 Reale Vegetation

Das Untersuchungsgebiet besteht aktuell aus intensiv landwirtschaftlich genutzter Ackerfla-
che. Entlang der sudlichen Grenze verlauft eine asphaltierte StralRe, wahrend im Osten und
Westen landwirtschaftliche Wege aus Schotter und Gras die Flache begrenzen. Im Norden
grenzen weitere landwirtschaftlich genutzte Ackerflachen an.
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Abbildung 10: Bestandsplan

4.8 Fauna

Eine Relevanzbegehung des Untersuchungsgebiets wurde im Herbst 2025 durchgefihrt. In
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehoérde Biberach wurde anschlief3end eine Brutvo-
gelkartierung sowie eine Prufung auf Amphibien innerhalb des Sickerbeckens fur das Jahr
2026 festgelegt. Nachfolgend die Habitateignung fur die verschiedenen Artengruppen (Auszug
aus der Relevanzprifung'®):

Artengruppe Vdgel: Die Flache fir das geplante Gewerbegebiet dient als Nahrungshabitat fiir
diverse Vogel der Kulturlandschaft. Da sich auf der Vorhabensflache direkt keine Baume be-
finden, werden Hohlen- und Geholzbriter durch das Vorhaben nicht betroffen sein. Bodenbri-
ter der Agrarlandschaft meiden die nahen Flachen wegen der Kulissenwirkung der Stralden
und der angrenzenden Bebauungen. Mit Umsetzung der Planung verlagert sich die Bebauung
weiter in Richtung Offenland, weshalb es zu einer Kulissenwirkung kommt, die evtl. Auswir-
kungen auf bodenbritende Feldvdgel hat. Da Feldlerchen Meideabstande zu vertikalen Kulis-
sen, wie Gebauden und Baumen, halten, kann eine Betroffenheit dieser Artengruppe nicht
ausgeschlossen werden. Mit der Anwesenheit geschiitzter Arten ist zu rechnen, daher wird
eine Kartierung der Artengruppe Vogel empfohlen.

15 Zeeb & Partner (2025): Artenschutzrechtliche Relevanzprifung Bebauungsplan ,GE Kapellenacker
3, Mietingen
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Artengruppe Fledermause: Im Vorhabensgebiet gibt es keine Gebaude, weshalb ein Quartier-
potenzial fir Fledermause innerhalb von Gebauden ausgeschlossen werden kann. Das Plan-
gebiet mit seiner intensiven Ackernutzung ist fur die Artengruppe der Fledermause nur unter-
geordnetes Nahrungshabitat. Des Weiteren fehlen fur die Jagd geeignete Leitstrukturen auf
der Vorhabenflache. Daher kann auf eine Erfassung der Artengruppe Fledermause verzichtet
werden.

Artengruppe Saugetiere (ausgenommen Fledermduse): Es konnten bei der Begehung keine
Hinweise auf Habitate von Arten dieser Artengruppe festgestellt werden. Aufgrund der Lage
am Siedlungsrand und dem Fehlen von gréfieren dichten Geholzbestanden innerhalb des Ge-
biets, eignet sich das Plangebiet nicht als Lebensraum fur nach FFH-Richtlinie Anhang IV ge-
schitzte Saugetiere (ohne Fledermause).

Artengruppe Reptilien: Fur Reptilien sind keine geeigneten Strukturen vorhanden. Die intensiv
landwirtschaftlich genutzten Ackerflachen bieten keine Sonnenplatze und Versteckplatze. Da
keine wichtigen Habitatrequisiten fUr die Reptilien vorhanden sind, kann eine lokale Population
ausgeschlossen werden.

Artengruppe Amphibien: Die Artengruppe der Amphibien bendtigt im Jahresverlauf unter-
schiedliche Lebensraume. Hierzu gehdéren Wald- oder Gehdlzflachen, extensives Kulturland
und Gewasser flur die Fortpflanzung und erste Lebensphase. Da diese Lebensrdume Gewas-
ser im Vorhabengebiet fehlen, ist nicht mit einem Vorkommen dieser Artengruppe zu rechnen.
Auf Wunsch der Unteren Naturschutzbehorde wird das nahe gelegene Versickerungsbecken
auf Amphibien Uberpruft.

Artengruppen Fische, Libellen, Schnecken, Muscheln: Diese Artengruppen sind streng an Ge-
wasser gebunden. Da dieser Lebensraum im Plangebiet und Umgebung nicht vorkommt, ist
nicht mit einem Artenvorkommen zu rechnen.

Artengruppen Tag- und Nachtfalter: Da es sich beim Plangebiet um intensiv bewirtschaftetes
Ackerland handelt, kann das Vorkommen von Futterpflanzen spezieller Tag- und Nachtfalter
im Vorhabensgebiet ausgeschlossen werden. Ein Vorkommen nach FFH-Richtlinie Anhang IV
geschitzter Tag- und Nachtfalter ist nicht zu erwarten.

Artengruppe Kéfer: Totholzreiche Baume oder fur Kafer geeignete, trockene Baumhdhlen mit
ausreichend Mulm wurden bei der Begehung nicht nachgewiesen. Auch flir Schwimmkafer
geeignete Gewasser sind nicht vorhanden. Es besteht daher keine Eignung fur nach FFH-
Richtlinie Anhang IV geschitzte Kaferarten.

Artengruppe GefalRpflanzen: Nach FFH-Richtlinie Anhang IV geschltzte Pflanzenarten oder
deren Lebensrdume konnten im Plangebiet nicht nachgewiesen werden.
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4.9 Landschaftsbild

Das Landschaftsbild wird durch die Ortsrandlage in Mietingen, die bestehende Gewerbebe-
bauung und die Ackerflache gepragt.

4.10 Mensch und Erholung

Im Plangebiet selbst ist aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung und der vorhan-
denen Graswege nicht von einer Erholungsnutzung auszugehen. Zur Erholung kénnten ledig-
lich die angrenzenden landwirtschaftlichen Wege zum Spazieren gehen genutzt werden.

4.11 Kultur- und Sachgiiter

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine Sach- oder Kulturgtter. Auch Bau- oder Boden-
denkmaler sind im Plangebiet nicht bekannt.
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[X]

5 Darstellung der Vorbelastung, der potenziellen Auswirkungen, der Moglichkeiten zur Vermeidung und Minderung so-
wie zur Kompensation

natlrliche Ve-
getation und
Kulturpflan-
zen

braunerde, aus Ab-
schwemmmassen Uber
FlieRerde

¢ Verlust an Lebensraum fir Bo-
denorganismen

e Verlust als Standort fir Kultur-
pflanzen

gemalen Wiedereinbau des anfallenden
unbelasteten Erdaushubes innerhalb des
Vorhabensbereichs sowie Tiefenlocke-
rung nach Abschluss der Bodenarbeiten

POTENTIAL LEITBILDER/ | VORBELASTUNG / BEWERTUNG | POTENZIELLE AUSWIRKUNG DURCH MARNAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND KOMPENSATIONS-
FUNKTIONS- UND DIE GEPLANTEN BAUMARNAHMEN MINDERUNG VON BEEINTRACHTIGUNGEN MARNAHMEN
WERTELEMENTE (TEMPORAR UND DAUERHAFT)16 (AUSGLEICH UND

ERSATZ)
BODEN o Filter- und ¢ Die Bodenfunktionen sind | Baubedingt - temporér: Baubedingt: In Bearbeitung
Pufferfunktion durch die intensive land- o Weiterer Verlust des natiirlichen | ¢ Beachtung der Hinweise gemaf Heft 10
gegen Ein- wirtschaftliche Nutzung Bodenpotentials aufgrund von des Umweltministeriums Baden-Wurttem-
trag von nach guter landwirtschaftli- Bodenverdichtung durch berg ,Erhaltung fruchtbaren und kulturfa-
Schadstoffen cher Praxis, in Teilen des Baustelleneinrichtung, Zufahrten | higen Bodens bei Flacheninanspruch-
o Abflussregu- Vorhabensgebiets, bereits und baubedingten Bodenumwal- nahme*
lation, Aus- eingeschrankt zungen Schutz angrenzender Flachen vor Ver-
gleichskorper Im Vorhabensgebiet vor- | e Wechselwirkung mit den dichtung
im Wasser- kommende Bodenarten Schutzgiitern Wasser, Verwendung wasserdurchlassiger Belage
kreislauf sind Parabraunerde aus Flora/Fauna auf geeigneten Flachen
« Belebter Loss, Auengley und Brau- Sparsamer und schonender Umgang mit
Oberboden ner Auenboden-Auengley | Anlagebedingt - dauerhaft: Grund und Boden (§ 1a BauGB)
als Standort aus schiuffreichem Auen- | o Verlust der Bodenfunktionen Vermeidur.mg von Verlust des Oberbodens
fur Bodenor- lehm sowie Kolluvium, z. durch Versiegelung und Ver- durch proﬂlgerechten Abtrag, fachge-
ganismen, T. Uber Pseudogley-Para- dichtung durch die Bebauung rechte Zwischenlagerung und ordnungs-

18 Vorgehensweise Ermittlung Umweltauswirkung
Die Prognose der Umweltauswirkungen dient der Ermittlung der durch das geplante Vorhaben zu erwartenden Beeintrachtigungen fiir alle Schutzgiiter. Das Ausmal des Eingriffes,
also die Nachhaltigkeit und Erheblichkeit der Beeintrachtigung, ist abhangig von Art, Intensitat, Dauer und rdumlicher Ausdehnung dieser sowie von der Bedeutung der Werte und
Funktionen der betroffenen Schutzgiiter.
Grundlage fiir die Bemessung der Ausgleichsmallnahmen ist die vergleichende Beurteilung vor Beginn des Eingriffs mit dem Endzustand. Als Endzustand gilt der Zustand, der
drei Vegetationsperioden nach Beendigung des Eingriffs bei fachgerechter Pflege angestrebt wird (s. NatSchAVO 1995).
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[X]

POTENTIAL

LEITBILDER /
FUNKTIONS- UND
WERTELEMENTE

VORBELASTUNG / BEWERTUNG

POTENZIELLE AUSWIRKUNG DURCH
DIE GEPLANTEN BAUMARNAHMEN
(TEMPORAR UND DAUERHAFT)16

MARNAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND
MINDERUNG VON BEEINTRACHTIGUNGEN

KOMPENSATIONS-
MABNAHMEN
(AUSGLEICH UND
ERSATZ)

¢ Bodenfunktionen im west-
lichen Teil des Vorhaben-
gebietes:
- hohe Funktion als Stand-
ort fur Kulturpflanzen
- hohe Funktion als Aus-
gleichskérper im Wasser-
kreislauf
- hohe bis sehr hohe
Funktion als Filter und Puf-
fer fur Schadstoffe
-keine hohe oder sehr
hohe Bedeutung fir die
natirliche Vegetation

e Bodenfunktionen im mittle-
ren Teil des Vorhabenge-
bietes:

- mittlere Funktion als
Standort fur Kulturpflanzen
- mittlere bis hohe Funk-
tion als Ausgleichskorper
im Wasserkreislauf

- mittlere bis hohe Funk-
tion als Filter und Puffer
fur Schadstoffe

Baubedingt - temporar:

o Weiterer Verlust des naturlichen
Bodenpotentials aufgrund von
Bodenverdichtung durch
Baustelleneinrichtung, Zufahrten
und baubedingten Bodenumwal-
zungen

Anlagebedingt - dauerhaft:

¢ Verlust der Bodenfunktionen
durch Versiegelung und Ver-
dichtung durch die Bebauung

¢ Verlust an Lebensraum fur Bo-
denorganismen

¢ Flachensparende Ablagerung von Erd-
massen und Baustoffen etc.

e Sachgemalie Lagerung und Trennung
des Mutterbodens vom Unterboden (nach
DIN 18300)

¢ Vermeidung von Schadstoffeintrag

¢ Wiederherstellung von geschlossenen
Vegetationsdecken

¢ Begrinung von Oberbodenmieten bei ei-
ner langeren Lagerzeit als 2 Monate

¢ Ausarbeitung eines Bodenschutzkonzepts

Vorhabensbedingt:

e Reduzierung der Versiegelung und Erd-
massenbewegungen auf ein Minimum

e Parkflachen und Zufahrten fur Kraftfahr-
zeuge sind mit einem wasserdurchlassi-
gen Belag zu versehen

¢ Reduzierung des Flachenverbrauchs und
der Versiegelung fur den ruhenden Ver-
kehr

¢ Verbesserung der Bodenbildung und Ver-
ringerung der Erosion durch Bepflanzung
und Begrinung
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POTENTIAL

LEITBILDER /
FUNKTIONS- UND
WERTELEMENTE

VORBELASTUNG / BEWERTUNG

POTENZIELLE AUSWIRKUNG DURCH
DIE GEPLANTEN BAUMARNAHMEN
(TEMPORAR UND DAUERHAFT)16

MARNAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND
MINDERUNG VON BEEINTRACHTIGUNGEN

KOMPENSATIONS-
MABNAHMEN
(AUSGLEICH UND
ERSATZ)

- keine hohe oder sehr
hohe Bedeutung fir die
nattrliche Vegetation

e Bodenfunktionen im 6stli-
chen Teil des Vorhaben-
gebietes:

- mittlere bis hoheFunk-
tion als Standort fir Kultur-
pflanzen

- mittlere bis hohe Funk-
tion als Ausgleichskérper
im Wasserkreislauf

- mittlere bis hohe Funk-
tion als Filter und Puffer
fur Schadstoffe

- mittlere bis hohe Be-
deutung fiir die naturliche
Vegetation

¢ Die Vorhabenflache ist in
der Flurbilanz 2022 als
Vorrangflur bewertet

¢ Die Vorhabenflache wird
landwirtschaftlich genutzt.
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[X]

unversiegelte
Flache als
Standort fir
naturliche Ve-
getation und
als Produkti-
onsflache

¢ Erfillung
wichtiger
Funktionen
des Natur-
haushalts
(Schutzglter
Wasser,
Klima)

unzerschnittenen Raum
mit einer GrofRe von 0-4
km?

e Auf Grund der intensiven
landwirtschaftlichen Nut-
zung, ergibt sich eine ge-
ringe Struktur- und Arten-
vielfalt.

¢ Die Flache erfilllt eine
Funktion als Wasserspei-
cher und —filter und dient
zur Kalt- und geringflgig
der Frischluftproduktion

¢ Keine temporare Betroffenheit
des Schutzguts — alle Betroffen-
heiten sind dauerhaft

Anlagebedingt - dauerhaft:

e Verlust klimaaktiver Flache

¢ Inanspruchnahme von Lebens-
raumen der heimischen Flora
und Fauna

e Verlust der Funktion als Was-

serspeicher und —filter in den
neu versiegelten Bereichen

Aufgrund der bisherigen Bewer-
tung des Schutzguts und der po-
tenziellen Auswirkungen des Vor-

¢ Keine, da keine temporare Betroffenheit
des Schutzguts

Vorhabensbedingt:

¢ Wiederherstellung des Retentionsvermé-
gens, Verwendung wasserdurchlassiger
Belage auf geeigneten Flachen

¢ Herstellung von neuem Lebensraum fir
Flora und Fauna durch Bepflanzung und
Begriinung

e Reduzierung der Neuversiegelung und
Bebauung auf das notwendige Mindest-
maR'’

e Sparsamer Umgang mit Grund und Bo-
den (§1a (2) BauGB)

POTENTIAL LEITBILDER/ | VORBELASTUNG / BEWERTUNG | POTENZIELLE AUSWIRKUNG DURCH MARNAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND KOMPENSATIONS-
FUNKTIONS- UND DIE GEPLANTEN BAUMARNAHMEN MINDERUNG VON BEEINTRACHTIGUNGEN MABNAHMEN
WERTELEMENTE (TEMPORAR UND DAUERHAFT)16 (AUSGLEICH UND

ERSATZ)

Die Bewertung der derzeiti-

gen Funktion im Naturhaus-

halt wird daher als mittel bis

hoch eingestuft. Die Wertig-

keit als landwirtschaftliche

Nutzflache ist mittel bis gut.

FLache | ® Unbebaute, | ¢ Das Gebiet liegt in einem | Baubedingt - temporar: Baubedingt: In Bearbeitung

7' S. auch Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung S. 159:

Bis 2030 soll die Neuversiegelung bundesweit auf 30 ha/Tag reduziert werden.
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serkreislauf

e Grundwas-
serneubil-
dung

¢ Retention von
Oberflachen-
wasser

und Pufferkapazitaten so-
wie der Eigenschaft als
Abflussregulator auf Grund
der intensiven Nutzung als
Acker im Rahmen der gu-
ten fachlichen Praxis
(DUngung)

Mégliche Belastung der
Wasserqualitat durch land-
wirtschaftliche Nutzung im
Rahmen der guten fachli-
chen Praxis (Dingung)

e Durch die Veranderung des Bo-
dengefliges, wie Bodenverdich-
tung durch Baustelleneinrich-
tung, Zufahrten, Bodenumwal-
zungen u. a. kann die derzeitige
Grundwasserneubildung einge-
schrankt werden

e Schadstoffeintrag ins Grund-
wasser potenziell moglich

Anlagebedingt - dauerhaft:

e Die geplante Uberbauung und
Versiegelung wirkt sich negativ
auf das Schutzgut Wasser aus,

¢ Vermeidung von Schadstoffeintrag

e Schutz vor Auswaschung und Versicke-
rung von Schadstoffen

¢ Wiederherstellung geschlossener Vegeta-
tionsdecken

POTENTIAL LEITBILDER/ | VORBELASTUNG / BEWERTUNG | POTENZIELLE AUSWIRKUNG DURCH MARNAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND KOMPENSATIONS-
FUNKTIONS- UND DIE GEPLANTEN BAUMARNAHMEN MINDERUNG VON BEEINTRACHTIGUNGEN MARNAHMEN
WERTELEMENTE (TEMPORAR UND DAUERHAFT)16 (AUSGLEICH UND

ERSATZ)
e Erhalt unzer- | Die Bewertung der derzeiti- habens wird die Beeintrachti-
schnittener | 9en Funktion wird aufgrund gung des Schutzguts Flache als
Raume der Flachengrolie unc_i LageT mittel und nachhaltig einge-
des Vorhabens als mittel ein- | stuft.
gestuft.
WASSER | o Intakter Was- | e Einschrankung der Filter- | Baubedingt - temporar: Baubedingt:

In Bearbeitung
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POTENTIAL LEITBILDER/ | VORBELASTUNG / BEWERTUNG | POTENZIELLE AUSWIRKUNG DURCH MARNAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND KOMPENSATIONS-
FUNKTIONS- UND DIE GEPLANTEN BAUMARNAHMEN MINDERUNG VON BEEINTRACHTIGUNGEN MARNAHMEN
WERTELEMENTE (TEMPORAR UND DAUERHAFT)16 (AUSGLEICH UND

ERSATZ)
Die Bewertung der derzeiti- da die Grundwasserneubildung
gen Funktion im Naturhaus- reduziert wird und die Funktion
halt wird daher als gering als Filter und Puffer fir Schad-
bis mittel eingestuft. stoffe im Bereich der Versiege-
lung entfallt

Aufgrund der potenziellen Auswir-

kungen des Vorhabens wird die

Beeintrachtigung des Schutz-

guts Wasser als mittel und

nachhaltig eingestuft.

KLIMA UND | e Erhalt klima- | e Flache tragt derzeit zur Baubedingt - temporér: Baubedingt: In Bearbeitung
LUFTHYGIEN aktiver Fla- Entstehung von Kaltluft, e Larm-, Schadstoff- und Staube- | e Reduzierung der Ldrm- und Staubemis-
E chen sowie eingeschrankt zur missionen durch Bauverkehr, sion auf ein Minimum durch Optimierung
« Steigerung Frischluftbildung bei Bagger- und Kranarbeiten des Bauablaufes
der Frischluft- e Wechselwirkung mit dem
produktion Die Bewertung der derzeiti- Schutzgut Mensch Vorhabensbedingt:
e Sicherung gen Funktion im Naturhaus- e Durchgriinung des Gewerbegebiets
und Erhalt halt wird auf Grund der Be-
umliegender deutung fir die Kalt- und
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flussbahnen

plante Versiegelung und Bebau-
ung einen Verlust an klimaakti-
ven und kaltluftproduzierenden
Flachen

e Veranderung des lokalen Strah-
lungsverhaltens, vermehrte lo-
kale Erwarmung durch Bebau-
ung und Versiegelung

¢ Wechselwirkung mit dem
Schutzgut Mensch

Eine spurbare Verdnderung des
Kleinklimas im Bereich der Sied-
lungsflache von Mietingen ist nicht
zu erwarten, obwohl durch die Ver-
siegelung der Flache die mikrokli-
matische Kaltluftproduktion verrin-
gert wird. Auf Grund der eher ge-
ringen Besiedlungsdichte in der
Region herrscht insgesamt eine
gute Durchliftungssituation vor.
Daher wird die Beeintrachtigung
des Schutzguts Klima und Luft-
hygiene als gering eingestuft.

nahmen

o Parkflachen und Zufahrten fir Kraftfahr-
zeuge sind mit einem wasserdurchlassi-
gen Belag zu versehen

¢ Reduzierung des Flachenverbrauchs und
der Versiegelung fur den ruhenden Ver-
kehr

¢ Reduzierung der Versiegelung auf ein Mi-
nimum, insbesondere in Bereichen des
ruhenden Verkehrs

¢ Das Anbringen von Anlagen zur Gewin-
nung von Solarenergie ist nach § 8a bis
8c Klimaschutzgesetz BW Pflicht

POTENTIAL LEITBILDER/ | VORBELASTUNG / BEWERTUNG | POTENZIELLE AUSWIRKUNG DURCH MARNAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND KOMPENSATIONS-
FUNKTIONS- UND DIE GEPLANTEN BAUMARNAHMEN MINDERUNG VON BEEINTRACHTIGUNGEN MABNAHMEN
WERTELEMENTE (TEMPORAR UND DAUERHAFT)16 (AUSGLEICH UND

ERSATZ)
Kalt- und Frischluftbildung als gering | Anlagebedingt - dauerhaft: ¢ Entlastung warmestaugefahrdeter Berei-
Frischluftab- | bis mittel eingestuft. ¢ Klimatisch bewirken die ge- che durch Durch- und Begriinungsmalf3-
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Kulturland-
schaft

¢ Rickzugs-
raum fir
Flora und
Fauna

¢ Vernetzung
von Biotopen

(Naturferne) durch inten-
sive landwirtschaftliche
Nutzung

e Die Strukturen im bzw. im
Umfeld zum Untersu-
chungsgebiet dienen ver-
schiedenen Vogelarten,
v.A. Offenlandbritern, als
potenzieller Lebensraum

Die Vorhabensflache stellt
derzeit auf Grund der intensi-
ven landwirtschaftlichen Nut-
zung und der Nahe zur be-
stehenden Bebauung wenig
geeignete bzw. hochwertige
Habitate flr verschiedene
Tier- und Pflanzenarten zur
Verfugung.

Die Bewertung der derzeiti-
gen Funktion im Naturhaus-
halt wird daher als gering
eingestuft.

e Stérung der Organismen durch
Baubetrieb (Larm, Erschiitte-
rung, Staub)

e Zerstérung bestehender Le-
bensrdume durch Bauabwick-
lung (Baustelleneinrichtung, La-
gerplatze, etc.)

Anlagebedingt - dauerhaft:

¢ Verlust von Lebensraum fir ver-
schiedene Tierarten, insbeson-
dere fir Offenlandbriter, durch
Erweiterung der Meidekulisse.

Durch das Vorhaben und die damit
vergroRerte Meidekulisse werden
potenzielle Habitate, insbesondere
fur Offenlandbriter, in Anspruch
genommen. Aufgrund der jedoch
bereits bestehenden landwirt-
schaftlichen Nutzung als Ackerfla-
che mit einem gewissen Grad der
Hemerobie wird die Beeintrachti-
gung des Schutzguts Flora und

o Wiederherstellung geschlossener Vegeta-
tionsdecken

¢ Reduzierung der Larm-, Schadstoff- und
Staubemissionen auf ein Minimum durch
Optimierung des Bauablaufs

¢ Baufeldfreimachung und Gehdlzrodung in
der vogelbrutfreien Zeit (01.10. — 28.02.).

[ ]
Vorhabensbedingt:

e Reduzierung der Versiegelung auf das
notwendige Minimum

¢ Einfriedungen sind kleintiergangig zu ge-
stalten

e Verwendung von heimischen, standortge-
rechten Pflanzen bei der Anpflanzung von
Hecken und Struchern

¢ Einsatz insektenfreundlicher Beleuchtung

¢ Es sollen Leuchtmittel eingesetzt werden,
bei denen der Ultraviolett- und Blauanteil
im Lichtspektrum mdglichst gering ist z.B.

POTENTIAL LEITBILDER/ | VORBELASTUNG / BEWERTUNG | POTENZIELLE AUSWIRKUNG DURCH MARNAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND KOMPENSATIONS-
FUNKTIONS- UND DIE GEPLANTEN BAUMARNAHMEN MINDERUNG VON BEEINTRACHTIGUNGEN MABNAHMEN
WERTELEMENTE (TEMPORAR UND DAUERHAFT)16 (AUSGLEICH UND

ERSATZ)
FLORAUND | o Standort fiir e Hoher Grad an Hemerobie | Baubedingt - temporér: Baubedingt: In Bearbeitung
FAUNA Biotope in der

27




Umweltbericht zum Bebauungsplan ,GE Kapellendcker 3", Mietingen

[X]

Daher wird die Bewertung
der derzeitigen Funktion als
gering eingestuft.

¢ Veranderung des bestehenden
Landschafts- bzw. Ortsbildes
durch Erweiterung des Gewer-
begebiets

Fur das Ortsbild im Untersu-
chungsraum ist durch die Gewer-
beflache keine grof’e Veranderung

POTENTIAL LEITBILDER/ | VORBELASTUNG / BEWERTUNG | POTENZIELLE AUSWIRKUNG DURCH MARNAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND KOMPENSATIONS-
FUNKTIONS- UND DIE GEPLANTEN BAUMARNAHMEN MINDERUNG VON BEEINTRACHTIGUNGEN MABNAHMEN
WERTELEMENTE (TEMPORAR UND DAUERHAFT)16 (AUSGLEICH UND

ERSATZ)
Fauna als gering bis mittel ein- LED-Lampen mit entsprechendem Speki-
gestuft. rum ohne UV-Anteil und einer Farbtempe-
ratur von maximal 2.700 Kelvin.
¢ Die Abstrahlung der Beleuchtung soll
nach oben so gering wie mdglich sein.
Das Schutzglas muss flach sein, um
Streulicht zu vermeiden (keine Lichtab-
strahlung). Das Leuchtmittel darf nicht
aus der Lampe herausragen.
LAND- | o Landschaftli- | | o) o oae oot im Baubedingt - temporér: Baubedingt: In Bearbeitung
SCHAFTS- che Vielfalt o ¢ Wiederherstellung geschlossener Vegeta-
, Vorhabensgebiet ist ge- . ,
BZW. und Eigenart. . ) . * Storung des Orts- und Land- tionsdecken
) pragt durch intensiv land- ; .
ORTSBILD | o Standorttypi- , ) . schaftsbildes durch Baubetrieb,
wirtschaftlich genutzte Fla- Baustatte und Lagerflache
sches Land- chen sowie die bestehen-
schafts-/ den Gewerbeflachen Anlagebedingt - dauerhaft:
Ortsbild

28



Günther Schmid
Rechteck

Günther Schmid
Rechteck


Umweltbericht zum Bebauungsplan ,GE Kapellendcker 3", Mietingen

[X]

POTENTIAL LEITBILDER/ | VORBELASTUNG / BEWERTUNG | POTENZIELLE AUSWIRKUNG DURCH MARNAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND KOMPENSATIONS-
FUNKTIONS- UND DIE GEPLANTEN BAUMARNAHMEN MINDERUNG VON BEEINTRACHTIGUNGEN MABNAHMEN
WERTELEMENTE (TEMPORAR UND DAUERHAFT)16 (AUSGLEICH UND

ERSATZ)
zu erwarten, da das Gewerbege-
biet sinnig an die bereits beste-
hende Bebauung im Siden an-
schlieRen wird. Daher wird die Be-
eintrachtigung des Schutzguts
Landschaftsbild als gering ein-
gestuft.
MENSCH e Erholungs- ¢ Die vorhandenen Wegebe- | Baubedingt - temporér: Baubedingt:
UND funktion ziehungen um das Unter- | e Stérung der Anwohner, Spazier- | e Reduzierung der Larm-, Schadstoff- und

ERHOLUNG | e Wohnen suchungsgebiet herum ganger, 0.a. durch Baularm Staubemissionen auf ein Minimum durch
e Arbeiten werden evtl. von der an- Optimierung des Bauablaufs
e Sich ernih- sassigen Bevolkerung zur | Betriebsbedingt: e Wiederherstellung geschlossener Vegeta-

ren Feierabenderholung ge- ¢ Keine langfristige Veranderung tionsdecken.
nutzt der Erholungsnutzung
¢ Schaffung von Arbeitsplatzen Vorhabensbedingt:
Das Untersuchungsgebiet vor Ort ¢ Durchgriinung des Gewerbegebiets (PFG
besitzt keine Funktion als 1-4)
Erholungsbereich. Aufgrund der bisherigen Bewer-
tung des Schutzguts Mensch und
Erholung wird die Beeintrachti-
gung des Schutzguts als gering
eingestuft.
KULTUR- | e Keine e Keine Baubedingt - temporér: Baubedingt:
UND e Keine e Keine
SACHGUTER
Betriebsbedingt: Vorhabensbedingt:
o Keine o Keine
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6 Fazit

Die Erhebungen und Auswertungen ergaben, dass die verschiedenen Schutzgiter durchge-
hend vorbelastet sind. Der Eingriff in den Naturhaushalt wird aufgrund der Versiegelung fur
das Schutzgut Boden als mittel bis hoch und nachhaltig eingestuft, fir die Schutzgiter Flache
und Wasser als mittel und ebenfalls nachhaltig. Fiur das Schutzgut Klima und Lufthygiene wird
der Eingriff als gering bis mittel bewertet. Fir die Schutzgtter Flora und Fauna, Landschafts-
bild und Mensch werden die Beeintrachtigungen in der landwirtschaftlich genutzten Freiflache
als gering bewertet. Flr das Schutzgut Kultur- und Sachguter besteht kein Eingriff.

Zahlreiche MalRnahmen zur Vermeidung und Minderung reduzieren den Eingriff (vgl. Kap. 5
und 8).

7 Variantenbetrachtung

Nullvariante:

Die Nullvariante bedeutet den Erhalt des bestehenden ékologischen Zustands. Im Falle der
Nullvariante besteht keine Mdglichkeit zur Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets. Bei
der Bauplanung handelt es sich nicht um eine unabhangige Bebauung. Sie schliel3t an die
vorhandene Bebauung an. Die Erschlie3ung erfolgt Gber vorhandene Stralien und Wege. Es
wird daher ressourcenschonend mit der vorhandenen Flache umgegangen. Die Planung ent-
spricht dem Flachennutzungsplan.

Standortalternativen:

Aufgrund der Anknipfung an ahnliche Nutzungen und die gute Verkehrsanbindung ist die Er-
schlielung des Gewerbegebiets als sinnvoll anzusehen. Die ErschlieRung findet Uber vorhan-
dene Strallen und Wege statt. Es wird ressourcenschonend mit der vorhandenen Flache um-
gegangen.
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8 MaBRnahmen zur Vermeidung und Minderung des Eingriffs

Die Verpflichtung zur Vermeidung als wichtigstes Anliegen der Eingriffsregelung ist im Bun-
desnaturschutzgesetz (§ 8 Abs. 2 BNatSchG) festgeschrieben und verdeutlicht den Vorsor-
gecharakter dieses Gesetzes. Mit den MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung sollen
Eingriffe und entsprechende Funktions- und Wertverluste auf das Mindestmal} beschrankt
werden, also das Vorhaben optimiert werden. Vermeidung und Minderung haben unbedingten
Vorrang vor Ausgleich und Ersatz.

Die potenziellen Auswirkungen, die von dem geplanten Wohngebiet auf die Leistungsfahigkeit
des Naturhaushaltes und auf das Landschaftsbild ausgehen, lassen sich grundsatzlich nach
folgenden Gesichtspunkten differenzieren:

Differenzierung nach zeitlichen Aspekten

- Baubedingte temporare Auswirkungen (Baustelle, Beraumung der Flache)
- Dauerhafte Auswirkungen (Versiegelung, Umnutzung von Flachen)

- Dauerhafte Auswirkungen (Nutzung und Unterhaltung der Bauten / Flachen)

Differenzierung nach raumlich-funktionalen Aspekten

- Flachenumwandlung, Anderung der Flachennutzung

Die Vermeidungs- und Minderungsmal3nahmen sind in Kap. 5 und 8 aufgelistet. Diese sind
vollumfanglich durch geeignete Festsetzungen im Bebauungsplan zu udbernehmen. Die
Pflanzgebote (Kap. 9.1) sind darliber hinaus flachenscharf im Bebauungsplan darzustellen
und mit verbindlichen Ausflihrungshinweisen im Textteil zu beschreiben. Dabei sind die in Kap.
10 nachfolgenden Pflanzlisten und Pflanzqualitaten sowie die darin enthaltenen Vorgaben zu
Pflege und Unterhaltung zu berlcksichtigen.

8.1 Pflanzgebote

MaRnahmen fiir Natur und Landschaft nach § 9 (1) 25b BauGB, auf privaten Grundstii-
cken

Pflanzgebot 1 (PFG 1): Pflanzung von Bdumen auf privaten Grundstiicken (ohne Darstellung
im Plan)

Pro 400 m? Grundstticksflache ist ein mittel- bis grol3kroniger Baum zu pflanzen und dauerhaft

zu unterhalten. Die Auswahl der Arten sind der Pflanzliste in Kap. 10.4 zu entnehmen. Fr
Angaben zur Qualitat der Pflanzen, sowie deren Pflanzung und Pflege sind die Vorgaben ge-

maf Kap. 10.5 und 10.6 zu beachten.
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Pflanzgebot 2 (PFG 2): Pflanzung von Baumen an Stellplatzen (ohne Darstellung im Plan)

Pro 10 Stellplatze ist ein mittel- bis groRkroniger Baum zu pflanzen und dauerhaft zu unterhal-
ten.

Die Auswahl der Arten sind der Pflanzliste in Kap. 10.4 zu enthehmen. Fir Angaben zur
Qualitat der Pflanzen, sowie deren Pflanzung und Pflege sind die Vorgaben gemafl Kap.
10.5 und 10.6 zu beachten.
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9 Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung

Mit Umsetzung des geplanten Vorhabens verbleiben trotz Malinahmen zur Vermeidung und
Minderung Beeintrachtigungen fur den Naturhaushalt. Um dessen Funktionen und Wertigkeit
wiederherzustellen, missen MaRnahmen zum Ausgleich und Ersatz durchgeflihrt werden.

Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung fiir den BP ,Kapellenacker 3“ erfolgt nach der Oko-
konto-Verordnung der LUBWS.

9.1 Kompensationsbedarf

9.1.1 Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanzierung Flora und Fauna

Die Bilanzierung fiir das Schutzgut Flora und Fauna wird anhand der ,Okokonto-Verordnung*
durchgeflihrt. Die Ermittlung des erforderlichen Ausgleichsbedarfs erfolgt hierbei durch einen
Vorher-Nachher-Vergleich der Biotoptypen. Die Differenz der beiden Werte Vorher — Nachher
ergibt den noétigen Ausgleichsbedarf fir das Schutzgut Biotope (Flora und Fauna).

In folgender Eingriffs-/ Ausgleichs-Bilanzierung wird der durch die Flacheninanspruchnahme
entstehende Ausgleichsbedarf berechnet.

In Bearbeitung

9.1.2 Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanzierung Boden

Die Bilanzierung der Beeintrachtigung des Schutzgutes Boden durch die Versiegelung erfolgt
Uber das Modul Boden und Grundwasser innerhalb der Okokonto-Verordnung'®, sowie unter
Anwendung des Leitfadens ,Bewertung von Bdden nach ihrer Leistungsfahigkeit‘ der LUBW?.

Hierbei werden dem Boden anhand der Paramater natirliche Bodenfruchtbarkeit, Ausgleichs-
kérper im Wasserkreislauf, Filter und Puffer fiir Schadstoffe eine bestimmte Anzahl Okopunkte
pro Quadratmeter zugeordnet. Die Ermittlung des erforderlichen Ausgleichsbedarfs erfolgt
hierbei ebenfalls durch einen Vorher-Nachher- Vergleich der oben genannten Parameter. Die
Differenz der beiden Werte Vorher — Nachher ergibt den nétigen Ausgleichsbedarf fir das
Schutzgut Boden und Grundwasser.

18 Verordnung des Ministeriums fiir Umwelt, Naturschutz und Verkehr {ber die Anerkennung und An-
rechnung vorzeitig durchgefiihrter Manahmen zu Kompensation von Eingriffsfolgen (Okokonto-Ver-
ordnung — OKVO) vom 19.12.2010

9 Verordnung des Ministeriums fiir Umwelt, Naturschutz und Verkehr (ber die Anerkennung und An-
rechnung vorzeitig durchgefiihrter MalRnahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen vom 19. De-
zember 2010

20 | UBW (2010): Bewertung von Béden nach ihrer Leistungsfahigkeit — Heft 23 der Reihe Bodenschutz
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In Bearbeitung

9.1.3 Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanzierung gesamt

Okopunkte

Ausgleichsdefizit Biotoptypen
Ausgleichsdefizit Boden
Ausgleichsdefizit Summe

10 Ausgleich und Ersatz

Mit Umsetzung des geplanten Vorhabens verbleiben trotz Malinahmen zur Vermeidung und
Minderung Beeintrachtigungen fir den Naturhaushalt. Um dessen Funktionen und Wertigkeit
wiederherzustellen, missen MaRhahmen zum Ausgleich und Ersatz durchgeflhrt werden.

10.1 Interne AusgleichsmaBnahmen

10.2 Externe AusgleichsmaBnahmen

10.3 Gesamtbilanz Ausgleich
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10.4 Pflanzliste

PFG 1: Baumpflanzungen auf Grundstlick
PFG 2: Baumpflanzungen Stellplatze

PFG 3: Dachbegriinung

PFG 4: Verkehrsgriin

Pflanzenauswahl

orten, s. nachfolgende Liste

PFG 1 PFG2 | PFG3 PFG 4
GroRkronige Baume
Felsenbirne ,Ro- | Amelanchier arbo-
bin Hill* oder ,La- | rea ,Robin Hill* X X
marckii* oder ,Lamarckii“
Stadtbirne Pyrus calleryana
) X X
~Chanticleer”
Zierapfel ,Red Malus ,Red Senti-
. X X
Sentinell* nell*
Sommerlinde Tilia platyphyllos X X
Winterlinde Tilia cordata X X
Winterlinde ,Ran- | Tilia cordata ,Ran-
X X
cho* cho*
Zierkirsche ,Sch- | Prunus schmittii X X
mittii“
Bergahorn Acer pseudoplata- X
nus
Spitzahorn Acer platanoides X
Saglenform|ger Acer platanoides
Spitz-Ahorn ‘Co- X X
lumnare’ ‘Columnare'’
Hainbuche Carpinus betulus X X
Speierling Sorbus domestica X X
Hangebirke Betula pendula X X
Purpurerle Alnus x spaethii X X
Mittelkronige Baume
Gew. Traubenkir- | Prunus padus
X X
sche
Feld-Ahorn Acer campestre
Feld-Ahorn Acer campestre
'Elsrijk’ Elsrijk’ X X
Vogelkirsche Prunus avium X X
Wildapfel Malus sylvestris X X
Elsbeere Sorbus torminalis X X
Wildbirne Pyrus pyraster X X
Mehlbeere Sorbus aria X X
Regionaltypische hochstdmmige Obsts- X X

Straucher

Rote Heckenkir-
sche

Lonicera xylosteum
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Pflanzenauswahl
PFG 1 PFG2 | PFG3 PFG 4
Felsenbirne ,Ro- | Amelanchier arbo-
bin Hill* oder ,La- | rea ,Robin Hill*
marckii* oder ,Lamarckii“
Hasel Corylus avellana
Eingriffeliger Crataegus mono-
WeilRdorn gyna
Zweigriffeliger Crataegus laevigata
WeilRdorn
Pfaffenhitchen Euonymus euro-
paeus
Gemeiner Viburnum opulus
Schneeball
Wolliger Schnee- | Viburnum lantana
ball
Schwarzer Ho- Sambucus nigra
lunder
Liguster Ligustrum vulgare
Schlehe Prunus spinosa
Gemeiner Faul- Rhamnus frangula
baum
Hundsrose Rosa canina
Feld-Rose Rosa arvensis
Gew. Seidelbast | Daphne mezereum
Rote Johannis- Ribes rubrum
beere
Schlehdorn Prunus spinosa
Gew. Berberitze Berberis vulgaris
Roter Hartriegel Cornus sanguinea
Saatgut
Saatgut fur Dachbegrinung, mit buntbli- X
henden und rasenbildenden Arten fir
eine extensive und niederwilchsige Be-
grunung. Zur schnellen Begriinung er-
folgt eine Beimischung von Se-
dumsprossen sowie Stauden von Isatis.
Saatgut fur Verkehrsgrin, mit blitenrei- X
chen Arten.
10.4.1 Liste alter regionaltypischer Obstbaumsorten
Apfel: Klarapfel, Pfirsichroter Sommerapfel, Antonowka, James Grieve, Grahams

Jubildumsapfel, Manks, Wiltshire, Lohrer Rambour, Ernst Bosch, Lanes Prinz
Albert, Riesenboiken, Mutterapfel, Fromms Goldrenette, Josef Musch, Boro-
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winka, Crondels, Berner Rosenapfel, Jakob Lebel, Danziger Kantapfel, Nord-
hausen, Ontario, Bohnapfel, Grol3herzog Fried. v. Baden, Jonathan, Geheim-
rat Dr. Oldenburg, Zuccalmaglio, Schdner von Herrenhut, Winter-Taffetapfel,
Signe Tillisch, Graue Franzds. Goldrenette, Kaiser Wilhelm, Blenheim, Bos-
koop, Welschisner, Brettacher, Champ. Renette, Jakob Fischer

Birnen: Bunte Julibirne, Jules Guyot, Clapps Liebling, Philippsbirne, Vienne, Poiteau,
Pitmaton Herogin, Trévoux, Ulmer Butterbirne, Charneau, Bosc’s Flaschen-
birne, Clairgeau, Alexander Lucas, Grafin von Paris, Madame Verté, Kon-
gressbirne, Junkersbirne

Zwetschgen: Lltzelsachser, Bihler, Wangenheim, Nancymirabelle, Althans, Haus-
zwetschge, Ouillins, Kirkes Pflaume, Grofe griine Reneklode, Konigin Victoria
Pflaume

Sauerkirschen: Schattenmorelle, Kéroser Weichsel, Ludwigs Frihe

Bei der Auswahl der Obstbaume sollte auf feuerbrandresistente Sorten geachtet werden.

10.5 Mindestqualitit zum Zeitpunkt der Pflanzung

GrolR3kronige B&dume: Hochstamme, 3x verpflanzt, Stammumfang (StU) 14-16 cm

Bei stralenbegleitender Pflanzung ausschlieBlich Alleebdume mit geradem, durchgehendem
Leittrieb aus extra weitem Stand und Kronenansatz bei mind. 1,80 m verwenden.

Mittelkronige Badume: Hochstamme, 3x verpflanzt, Stammumfang (StU) 12-14 cm

Obstbdume: Obstbaum-Hochstamme, 0.B., Stammumfang 10-12 cm, Stammhdéhe mind. 1,80
m, einheimische/regionaltypische Sorten

Straucher und Kletterpflanzen: Strauch, 2 x verpflanzt, mit oder ohne Ballen, je nach Pflanz-
zeitpunkt, H6he 80-120 cm

Saatgut: es ist ausschlieRlich gebietseigenes Saatgut zu verwenden, welches fur den jeweili-
gen Standort geeignet ist (UG 17, Sudliches Alpenvorland)

Es ist ausschliel3lich regional gezlichtete (gebietseigene) Pflanzware zu verwenden. Hierflr
ist ein Herkunftsnachweis erforderlich.
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10.6 Vorgaben fiir die Ausfiihrung
Geholze:

Fur die Baumpflanzungen sind Hochstdmme zu verwenden und mit einem Dreibock zu si-
chern. Die Baume sind entsprechend der Vorgaben in der Planzeichnung zu pflanzen.

Es ist auf einen ausreichend grof3en Bodenstandsraum zu achten - luft- und wasserdurchlas-
sig, durchwurzelbar - Mindestbreite: 2,0 m, Tiefe: 1,20 m; der Untergrund ist zuséatzlich aufzu-
lockern. Bewasserungsvorrichtungen sind vorzusehen.

Mehrreihige Hecken sind mit einem Reihen- und Pflanzabstand von je 1,5 m im Dreiecksver-
band zu pflanzen. Zur Erhéhung der Artenvielfalt sind mindestens 5 Straucharten zu verwen-
den und in Gruppen von 3-5 zu pflanzen.

Einreihige Hecken sind mit einem Pflanzabstand von 1,5 m zu pflanzen. Zur Erhéhung der
Artenvielfalt sind mindestens 5 Straucharten zu verwenden und in Gruppen von 3-5 zu pflan-
zen.

Ausfuhrungszeitpunkt der Pflanzung:

Die privaten Grinflachen sind vom Bauherrn spatestens 1 Jahr nach Fertigstellung des Ge-
baudes zu bepflanzen. Die éffentlichen Grinflachen sind spatestens in der Vegetationsperiode
nach Abschluss der Bauarbeiten zu bepflanzen.

Erhalt und Pflege der Pflanzungen:

Samtliche im Rahmen des Bebauungsplans festgesetzten Pflanzungen auf privaten und 6f-
fentlichen Grunflachen sind vom Grundstickeigentiimer im Wuchs zu férdern, zu pflegen und
vor Zerstoérung zu schitzen. Ausgefallene Pflanzen sind artgleich zu ersetzen.

Baumpflanzungen erhalten einen Pflegeschnitt, wenn notwendig. Dreibocke und Seilbefesti-
gung sind jahrlich zu kontrollieren und nach anwachsen zu entfernen.

Solitargehdlze erhalten spatestens alle 5 Jahre einen fachgerechten Formschnitt
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Heckenpflanzungen missen zur Bestandsicherung einer naturnahen, struktur- und artenrei-
chen Entwicklung im Sinne der Biodiversitat und der optimalen Eingriinung ausschlief3lich
durch selektive MaRnahmen gepflegt werden.

Dachbegriinung soll einmal im Jahr zur Kontrolle begangen werden und aufkommende Ge-
hélze mussen entfernt werden. In Trockenphasen ist die Dachbegrinung zu gielRen.

Blumenwiesen bzw. extensive Grunlandflachen sind 2-mal jahrlich im Zeitraum von Mitte Mai
bis Ende Juni (1. Mahd) und ab Anfang September (2. Mahd) zu mahen. Das Mahdgut muss
von der Flache entfernt werden. Die Flachen durfen weder gediingt noch gespritzt werden.

11 Uberwachung erheblicher Umweltauswirkungen

Durch die Stadt Besondere Umweltiberwachungsmalinahmen sind erfahrungs-
gemalf nicht erforderlich.

Durch Behorden Unterrichtung der Gemeinde nach § 4 (3) BauGB.

In Ausgleichsflachen Realisierung und dauerhafter Erhalt sollten durch dingliche Si-

cherung gewahrleistet werden.

12 Vorgaben fiir die Bauausfiihrung

Zusatzlich zu den allgemeinen Anforderungen an die Bauausfiihrung (u. a. Biotopschutz, Was-
serschutz) sind im Sinne des Artenschutzes folgende MaRnahmen zur Vermeidung einer Be-
eintrachtigung zu berlcksichtigen:

Bei der Planung und Ausfihrung von Baumaflinahmen und anderen Veranderungen der
Erdoberflache sind die Belange des Bodenschutzes nach § 1 zu berucksichtigen. Bei Bo-
denarbeiten und Erdarbeiten sind die einschlagigen Richtlinien (DIN Normen) zu beachten.

13 Hinweise auf Schwierigkeiten

Alle zur Einschatzung des Vorhabens notwendigen Unterlagen konnten eingesehen werden
und wurden durch eigene Feldaufnahmen erganzt. Ausschlief3lich detaillierte Unterlagen zu
GrundwasserflieRrichtung, -gefalle, -geschwindigkeit und -ganglinien liegen fur das Vorha-
bensgebiet nicht vor.

39



Umweltbericht zum Bebauungsplan ,GE Kapellendcker 3", Mietingen m

14 Zusammenfassung

Der Umweltbericht wurde entsprechend § 14g Abs. 2 AndE UVPG und Anlage 1 BauGB er-
stellt, um die Belange von Natur und Umwelt sowie die voraussichtlichen Auswirkungen des
geplanten Bauvorhabens darzustellen.

Die Gemeinde Mietingen plant die Ausweisung des Baugebietes ,GE Kapellenacker 3 am
nordwestlichen Rand von Mietingen. Es ist hier die Ausweisung einer Gewerbeflache geplant.
Die Uberplante Flache betragt ca. 1,6 ha. Die Flache ist im Flachennutzungsplan als geplante
gewerbliche Bauflache ausgewiesen.

Entlang der sudlichen Grenze verlauft die Messerschmittstralie, die das Plangebiet vom be-
reits vorhandenen Gewerbegebiet abgrenzt. Im Osten grenzt die Planflache an die L265 (,Lau-
pheimer Stral3e®) und im Norden an eine weitere Ackerflache (Flst. 286). Im Westen der Vor-
habensflache verlauft ein landwirtschaftlich genutzter Schotterweg, der die Flache in diese
Richtung begrenzt. Westlich auf der anderen Seite des Schotterweges befinden sich weitere
Ackerflachen.

Die Erschlieffung erfolgt Uber bereits vorhandene Straflen und Wege. Nach Prufung der zu
untersuchenden Schutzglter ist davon auszugehen, dass im Sinne der Umweltvertraglichkeit
z. T. Beeintrachtigungen des Untersuchungsraumes auftreten. Diese Beeintrachtigungen kon-
nen jedoch geringfiigig durch Minderungsmafnahmen reduziert, sowie durch adaquate Mal3-
nahmen zum Ausgleich und Ersatz kompensiert werden. Die AusgleichsmalRnahmen werden
noch konkretisiert.

Da die im Vorhabensgebiet vorkommenden Bodenarten im Vorhabensgebiet eine hohe Be-
deutung als landwirtschaftliche Flache und eine mittlere Funktion fir den Naturhaushalt bereit-
stellen, ist die Beeintrachtigung des Schutzgutes Boden als mittel bis hoch und nachhaltig
einzuschatzen. Dem Eingriff wurden entsprechende Verminderungsmalfinahmen, wie etwa die
Reduzierung der Versiegelung und Erdmassenbewegung auf ein Minimum entgegengestellt.

Das Schutzgut Fldche subsummiert Belange verschiedener Schutzguter, es soll den sorgsa-
men Umgang mit der Ressource Boden sicherstellen. Aufgrund der bereits bestehenden an-
grenzenden Gewerbeflachen stellt das Plangebiet hier eine sinnvolle Erweiterung dar.

Fir das Schutzgut Wasser konnte eine mittlere Beeintrachtigung durch eine reduzierte Grund-
wasserneubildung sowie eine Beeintrachtigung der Filter- und Pufferkapazitat aufgrund der
geplanten Versiegelung festgestellt werden. Hierflir wurden MafRnahmen zur Vermeidung und
Minderung, wie etwa die Schaffung von zusatzlichen Retentionsflachen fur Regenwasser
durch die Begrinung von Flachdachern im Gewerbegebiet festgelegt.

Das Schutzgut Klima und Lufthygiene erfahrt eine geringe bis mittlere Beeintrachtigung. Diese
kann durch die Umsetzung der festgelegten Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmal}-
nahmen reduziert werden. Durch die mittels der Pflanzgebote festgesetzte Durchgriinung wird
die Erwarmung der Gebaudekorper minimiert sowie der bestmogliche Erhalt der Durchlif-
tungssituation sichergestellit.

Fur die Einschatzung der Belange des Schutzgutes Flora und Fauna wurde eine Relevanz-
prifung durchgefihrt, in welcher eine Brutvogel-Kartierung als notwendig erachtet wird. Auf
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Wunsch der Naturschutzbehdrde wird das nahe gelegene Sickerbecken auf eventuellen Laich
von Amphibien uberpruft. Die Erhebungen werden 2026 durchgefuhrt.

Die Beeintrachtigung des Schutzgutes Landschaftsbild ist durch die geplante Bebauung als
gering einzuschatzen, da das Gebiet an bereits vorhandene Gewerbegebiete angrenzt und
aufgrund der ebenen Topografie nicht weithin sichtbar ist.

Fir das Schutzgut Mensch und Erholung ist aufgrund der Lage am Ortsrand sowie der vorhe-
rigen Nutzung als landwirtschaftliche Nutzflache eine mittlere Beeintrachtigung zu erwarten.
Die Wegebeziehungen bleiben erhalten. Durch die geplante Ausweisung des Gewerbegebie-
tes werden Flachen fir Gewerbetreibende bereitgestellt. Die Aufenthaltsqualitat im geplanten
Gebiet soll mit der Umsetzung der Pflanzgebote erhoht werden.

In Bezug auf das Schutzgut Kultur- und Sachguter ist von einer geringen Beeintrachtigung
auszugehen.
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